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Geleitwort

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und For-
schung veröffentlicht im Verlag Duncker & Humblot seit vielen Jahren wich-
tige Bücher in den zwei Reihen „Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen 
der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht“ sowie „Literarische Land-
schaften“ des historischen deutschen Ostens. Eine allgemein historische Reihe 
dagegen hatte die Kulturstiftung bislang nicht, so dass Publikationen zu die-
sem Themenfeld als „Historische Beiträge“ oft von ihr selbst verlegt wurden. 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Stiftung nach dem Beschluss des 
Deutschen Bundestages von 2020 sollen nun auch die (zeit-)geschichtlichen 
Themen stärker konturiert werden, die in der Arbeit der Stiftung seit langem 
und mit wachsender Tendenz einen hohen Stellenwert haben. Zu diesem 
Zweck wird eine neue Reihe eingerichtet: „Forschungen zur Geschichte eth-
nischer Vertreibung“ (FGV). Hier werden künftig Studien, Dokumentationen 
und Tagungsbände zur Geschichte, Vor- und Nachgeschichte der Vertreibung 
der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 1945, aber auch zur Historie anderer 
europäischer und weltweiter Vertreibungsgebiete veröffentlicht. Die Zeitge-
schichte nimmt dabei einen besonders wichtigen Platz ein, doch ist die Reihe 
auch offen für Beiträge zur langen Vorgeschichte von Vertreibungen in Ge-
stalt nationaler/ethnischer Konflikte mit Wurzeln weit vor dem 20. Jahrhun-
dert.

Ich freue mich, dass der Regensburger Neuhistoriker Manfred Kittel, der 
die FGV-Reihe angeregt hatte, uns auch gleich ein erstes spannendes Manu-
skript zur Verfügung stellen konnte. Es verdankt sich seiner jahrelangen Be-
schäftigung mit dem Vater der UN-Genozidkonvention von 1948, Raphael 
Lemkin, und mit dessen bislang wenig bekannter Haltung zur Vertreibung 
der Deutschen. Erste Thesen dazu hatte der Verfasser bereits in einem viel
beachteten Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Juli 2021 ver
öffentlicht. Für den vorliegenden Band  der FVG sind diese weiter ausgear-
beitet, exemplifiziert und vertieft worden. Die Kulturstiftung hofft, damit 
auch die Erinnerungskultur um Flucht und Vertreibung in ihren Perspektiven 
zu erweitern. 

Bonn, im Juni 2023	 Dr. Ernst Gierlich,
	 Vorstandsvorsitzender
	 der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
	 für Wissenschaft und Forschung (Bonn/Berlin)
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„Since the goal of genocide is to destroy groups as 
such, it behooves the historians to rescue these groups 
from oblivion, even if only in history and memory.“1

I. Unschärfen des Völkermordbegriffs  
in der deutschen Erinnerungskultur

Der Begriff des Völkermordes ist in Deutschland, wo die Hitler-Diktatur 
während des Zweiten Weltkrieges den Holocaust an den europäischen Juden 
kaltblütig geplant und mit beispielloser Systematik durchgeführt hatte, über 
lange Zeit vor allem mit diesem einen monströsen staatlichen Großverbre-
chen verknüpft gewesen. Seit das ganze Ausmaß des Zivilisationsbruches 
Ende der 1970er Jahre in der (bundes-)deutschen Erinnerungskultur ankam, 
gab es eine insofern verständliche und wachsende Scheu, den Begriff auf 
andere Verbrechen gegen die Menschheit, zumal solche mit Bezug zur deut-
schen Nationalgeschichte, anzuwenden. 

Im Juni 2016 erkannte der Bundestag aber den Genozid an den Armeniern 
durch das mit Deutschland verbündete Osmanische Reich im Ersten Welt-
krieg offiziell an. Ende Mai 2021 wiederholte sich ein ähnliches historisch-
politisches Bekenntnis hinsichtlich des Völkermordes in den Jahren ab 1904 
an Herero und Nama in der deutschen Kolonie Südwestafrika. Der Außenmi-
nister einer Großen Koalition legte es nach Paraphierung eines deutsch-nami-
bischen Wiedergutmachungsabkommens ab, indem er das Geschichtsbild von 
Bundesregierung und Bundestag erklärte.2 Ende November 2022 schließlich 
erkannte der Bundestag auch die stalinistische Politik des „Holodomors“, 
den Hungermord am ukrainischen Volk in den Jahren 1932/33, als Genozid 

1  Bartov, Genocide and the Holocaust, S. 21.
2  Die Regierung und das Parlament in Deutschland, auf dessen „Wunsch“ sich 

SPD-Außenminister Heiko Maas am 28. Mai 2021 ausdrücklich bezog, würden „diese 
Ereignisse jetzt auch offiziell“ als „Völkermord bezeichnen“. Pressemitteilung des 
Auswärtigen Amtes, 28.  Mai 2021 (Online): „Außenminister Maas zum Abschluss 
der Verhandlungen mit Namibia“. In den Jahren vorher hatten die Regierung in Be-
antwortung parlamentarischer Anfragen oder auch der Bundestagspräsident im Zei-
tungsinterview den Begriff bereits verwendet. Vgl. auch Die Zeit (Online), 28.  Mai 
2021: „Deutschland erkennt Kolonialverbrechen als Völkermord an“.
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an.3 Und bereits im Januar 2023 folgte hinsichtlich der Verbrechen des Isla-
mischen Staates (IS) an der ethnisch-religiösen Gruppe der Jesiden im Nord
irak seit 2014 ein ähnlicher, wenngleich öffentlich weniger stark wahrgenom-
mener Schritt.4

Diese jüngeren Positionierungen werfen Fragen nach einer älteren Ent-
scheidung des Bundestages vom Juni 1954 auf, die ein weiteres historisches 
Ereignis betraf: die Vertreibung von an die 15 Millionen Deutschen aus dem 
Osten und der östlichen Mitte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Das 
Parlament hatte 1954 in Bonn, als es über den Beitritt der Bundesrepublik 
zur UN-Genozidkonvention diskutierte, auch diese große Vertreibung in brei-
tem Konsens ausdrücklich als Völkermord im Sinne der Übereinkunft der 
Vereinten Nationen eingeordnet. Wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung 
hatte Raphael Lemkin genommen, der polnisch-jüdische Vordenker der 
UN-Konvention, der die „Austreibung“ der Deutschen unmissverständlich 
als Zerstörung nationaler Gruppen als solcher und damit Genozid bewertete.5 
Nur sind diese Sachverhalte aufgrund der in den 1960er Jahren einsetzenden 
Verdrängungs- und Relativierungsprozesse im gesamtgesellschaftlichen Um-
gang mit dem Thema Flucht und Vertreibung6 maßgeblichen Akteuren in der 

3  „Bundestag bezeichnet Holodomor als Völkermord“, FAZ, 1.  Dezember 2022. 
Zu den Hintergründen des Beschlusses: FAZ, 26.  November 2022 („Bundestag will 
Holodomor als Genozid an Ukrainern anerkennen“). 

4  Auf Antrag der Fraktionen der Ampel-Regierung und der CDU/CSU-Fraktion 
erkannte der Bundestag die vom IS verübten „Verbrechen an den Jesiden als Völker-
mord“ an. FAZ, 20. Januar 2023 („Verbrechen an den Jesiden war Völkermord“).

5  Memorandum Lemkins für den Rechtsausschuss des Bundestages (8. Januar 
1954), S. 6. ParlArch, Gesetzesdokumentation II/51 A, Dokument 11.

6  Bis heute werden diese Prozesse von manchen bestritten, etwa von Röger, Flucht, 
S. 103, die zwischen dem Konstatieren von Verdrängungs- und Relativierungstenden-
zen und dem Behaupten eines Tabus keine großen Unterschiede macht und Kräften 
wie der Springer-Presse (Bild-Zeitung und Die Welt) attestiert, an der „Erschaffung 
eines Vertreibungstabus im kollektiven Mediensprechakt“ gearbeitet zu haben. Der 
objektivste Blick auf das Thema bietet sich wohl wie so oft von seiner finanziellen 
Seite her. Hier zeigt sich, dass selbst in der ostpolitisch noch ganz anderen Situation 
der 1960er Jahre Bund und Länder zusammen gerade so viel Geld für die Zwecke des 
Kulturparagraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes per annum aufbrachten wie 
allein das Auswärtige Amt (1968) für die Rettung des ägyptischen Tempels Abu-
Simbel (6 Millionen DM). Nach einem starken Anstieg der Mittel in der Kanzler-
schaft Helmut Kohls in den 1990er Jahren, erfolgte nach 1998 eine Kürzung um fast 
50 Prozent (vgl. Kittel, Vertreibung der Vertriebenen?, S. 87, sowie Koschyk, Der 
neue Stellenwert, S. 142). Im 2,39 Milliarden Euro umfassenden Kultur- und Medien
etat des 2022 verabschiedeten Staatshaushalts waren für den aktiven Erhalt der Kul-
turen der Vertreibungsgebiete nach § 96 Bundesvertriebenengesetz 0,82 % dieser 
Summe vorgesehen. Vgl. die Kritik des BdV-Präsidenten Bernd Fabritius an einer 
damit verbundenen Kürzung der Mittel auf unter 20 Millionen Euro mit dem Hin-
weis, dass zwischenzeitlich „rund ein Drittel der Deutschen […] familiär“ mit dem 
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Politik und in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik bei den Erklärungen 
zwischen 2016 und 2022 nicht mehr hinreichend präsent gewesen. 

Und noch etwas blieb dabei außer Betracht. Abgeordnete unterschiedlicher 
Parteien, die dem Aufsichtsgremium der erst sehr spät (2008) gegründeten 
Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV) angehörten,7 hatten 
noch 2012 gemeinsam eine Konzeption für die geplante Dauerausstellung 
der Stiftung mitgetragen, die von einem am Holocaust orientierten Völker-
mordbegriff ausging und die Vertreibung der Deutschen ebenso wie andere 
„ethnische Säuberungen“8 insofern explizit davon unterschied. Die „Unver
gleichbarkeit“9 mit der Shoah war dabei zentraler Grund, die Vertreibungen 
von 1945 nicht auch  – so wie noch 1954 im Bundestag  – nach der weiten 
UN-Definition unter Völkermord zu subsumieren. Wie die Stiftungskonzep-
tion darüber hinaus begründete, gehe es bei Vertreibungen in erster Linie 
darum, eine Bevölkerungsgruppe „von einem bestimmten Gebiet“ zu entfer-
nen, nicht aber, wie beim Genozid, um die „Ermordung möglichst aller An-
gehörigen einer Gruppe“.10 

Die Formel ist für die international vergleichende geschichtswissenschaft-
liche Analyse derartiger Ereignisse ein prinzipiell brauchbares, wenngleich 
nicht stets trennscharfes Hilfsinstrument. Die Unterscheidung hatte mit 
Rücksicht auf die erinnerungskulturelle Gesamtlage im Jahr 2012 und die 
ohnehin starken Spannungen im politischen Umfeld des Stiftungsprojekts 
indes darauf verzichtet, auch die völkerrechtliche Dimension des Genozidbe-
griffes umfassend einzubeziehen. Dieser ist, weil der Tatbestand des Völker-
mordes keineswegs mit Ermordung und physischer Ausrottung gleichzuset-
zen ist, ungleich komplexer, als der Gremienkonsens an der Bundesstiftung 
2012 es noch einmal nahelegte.11

Vertreibungsschicksal verbunden seien. Sudetendeutsche Zeitung, 3.  Februar 2023 
(„Sudetendeutscher Rat warnt vor Kürzungen …“).

7  Zur Entstehungsgeschichte der Stiftung bis Ende 2008 Becker, Geschichtspolitik, 
S. 399–491, Regente, Flucht, v. a. S. 369 ff., oder – allerdings sehr einseitig – Röger, 
Flucht, S. 125–134.

8  Der sich erst in den 1990er Jahren durchsetzende Begriff wird im Folgenden  – 
avant la lettre – auch bereits synonym für Vertreibungen aus ethnischen Gründen im 
Zeitalter des Zweiten Weltkrieges verwendet. 

9  Anführungszeichen sind hier deshalb gesetzt, weil die Einordnung als „singulär“ 
den vorherigen Vergleich mit im weitesten Sinne ähnlichen Ereignissen offensichtlich 
gerade voraussetzt. Vgl. dazu auch Shaw, What is Genocide, S. 38 ff. 

10  Konzeption für die Arbeit der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und 
Leitlinien für die geplante Dauerausstellung, Berlin 2012, S. 12 (Privatarchiv des Ver
fassers).

11  Auf den Völkermordbegriff der UN-Konvention und des Bundestages von 1954 
Bezug zu nehmen, konnte allerdings auch nicht Aufgabe einer Stiftungskonzeption 
sein, auf die sich die erinnerungspolitisch ohnehin weit auseinanderliegenden Kräfte 


